
Juni 2022  

Arbeitshilfe Kontrollblatt für die Prüfung der 
Erdbebensicherheit im Baubewilligungsverfahren  

1 Notwendigkeit einer Kontrolle der Erdbebensicherheit 

1.1 Prüfen, ob es sich beim Bauvorhaben um einen Bagatellfall 
handelt. 

 Die Bausumme ist kleiner als CHF 1 Mio. 

 Die Bausumme ist grösser als CHF 1 Mio. 

 

 

Ende  

 Schritt 2 

2 Kontrolle der Angaben 

2.1  Die Bauwerksklasse (BWK) ist korrekt zugewiesen. 

Entsprechend den Kriterien des Merkblatts „Kontrolle der Erd-
bebensicherheit im Baubewilligungsverfahren“ gemäss Anga-
ben Baugesuchformular. 

Die Begründung ist plausibel. 

 Die Bauwerksklasse wurde falsch zugewiesen oder die Be-
gründung ist nicht nachvollziehbar.  

Die Gemeinde weist das Gesuch mit der Bitte um Klärung/ 
Berichtigung zurück.  

 Schritt 2.2 

 

 

 

 Schritt 2.1 

 

2.2  BWK I 

 BWK II 

 BWK III 

Ende  

 Schritt 3 

 Schritt 4 

3 Vorgehen bei BWK II 

3.1  Das ausgefüllte Formular «Erdbebensicherheit BWK II» liegt 
vor und das Baubewilligungsgesuch ist von Bauherrschaft und 
Planverfasser unterschrieben. 

 

 Schritt 3.2 

3.2  Die Angaben sind vollständig und korrekt. 

 Die Angaben sind unvollständig, falsch oder das zutreffende 
Formular «Erdbebensicherheit BWK II» fehlt. 

 Schritt 3.3 

 Schritt 3.4 

3.3  Die Gemeinde erteilt die Baubewilligung unter der Auflage, 
dass nach Bauausführung, resp. vor der Schlusskontrolle sei-
tens Baubewilligungsbehörde, das aktualisierte Formular «Erd-
bebensicherheit BWK II» der Gemeinde einzureichen ist. 

 Schritt 5.1 

3.4  Die Gemeinde weist das Gesuch mit der Bitte um  
Vervollständigung/Berichtigung zurück. 

 Schritt 3.1 
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4 Vorgehen bei BWK III 

4.1  Die Gemeinde stimmt dem, durch den Gesuchsteller vorge-
schlagenen, Kontrollingenieur zu.  

 Schritt 4.2 

4.2  Das «Dossier Erdbebensicherheit», bestehend aus Projektba-
sis, Nutzungsvereinbarung und technischem Bericht Erdbeben, 
liegt vor. 

Der Kontrollingenieur attestiert in einer schriftlichen Stellung-
nahme eine genügende Erdbebensicherheit (vgl. Pflichtenheft 
Kontrollingenieur). 

Das Baubewilligungsgesuch ist von Bauherrschaft und Plan-
verfasser unterschrieben. 

 

 

 

 

 

 Schritt 4.3 

4.3  Die Angaben sind vollständig und korrekt. 

 Die Angaben sind unvollständig, falsch, das Dossier «Erdbe-
bensicherheit» oder die Stellungnahme des Kontrollingenieurs 
fehlt. 

 Schritt 4.4 

 

 Schritt 4.5 

4.4  Die Gemeinde erteilt die Baubewilligung mit der Auflage, dass 
nach Bauausführung, resp. vor der Schlusskontrolle, ein Be-
wirtschaftungskonzept zur künftigen Gewährleistung der Erd-
bebensicherheit des Tragwerks und der sekundären Bauteile, 
Installationen und weiteren Einrichtungen sowie die aktuali-
sierte Nutzungsvereinbarung, die Projektbasis, der aktualisierte 
technische Bericht Erdbebensicherheit und die Stellungnahme 
des Kontrollingenieurs abzugeben ist.  

 Schritt 5.2 

4.5  Die Gemeinde weist das Gesuch mit der Bitte um  
Vervollständigung/Berichtigung zurück. 

 Schritt 4.1 

 
 
5 Einfordern der Auflagen bei der Schlusskontrolle nach Bauaus-  
 führung  
 

5.1  Die Gemeinde sorgt dafür, dass das per Auflage eingeforderte 
Formular «Erdbebensicherheit BWK II» nach Bauausführung 
spätestens bei der Schlusskontrolle des Bauvorhabens einge-
reicht wird.  

Ende  

5.2  Die Gemeinde sorgt dafür, dass die per Auflage eingeforderten 
Unterlagen (aktualisierte Nutzungsvereinbarung, Projektbasis, 
technischer Bericht Erdbebensicherheit und das Bewirtschaf-
tungskonzept inkl. Stellungnahme Kontrollingenieur) einge-
reicht werden.  

Ende  
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